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Information zu den Lohnverhandlungen 2010 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Nach vier zähen aber fairen und intensiven Verhandlungsrunden konnten sich die Sozial-
partner am 22. Dezember 2010 über die Lohnerhöhung und die Mindestlohnanpassungen für 
das Jahr 2011 erfolgreich einigen. Im Detail präsentiert sich die vereinbarte Lohnerhöhung 
2010 wie folgt: 
 

Landschaftsgärtner: 

� Basis: 1,5% der GAV-Lohnsumme per Stichdatum 31.12.2010 

Generell: 
Keine generelle Lohnerhöhung 
 
Individuell: 
1,5% der GAV-Lohnsumme muss ausgeschüttet werden. Diese Ausschüttung kann indvi-
duell an die GAV unterstellten Arbeitnehmer verteilt werden. (Es besteht die Möglichkeit, den 
Betrag z.B. zu gleichen Teilen an alle Arbeitnehmende auszuschütten oder nur an einzelne 
wertvolle/wichtige Arbeitnehmende.) 
 

Übrige Betriebe: 

� Basis: 1.0% der GAV-Lohnsumme per Stichdatum 31.12.2010 

Generell: 
Keine generelle Lohnerhöhung 
 
Individuell: 
1,0% der GAV-Lohnsumme muss ausgeschüttet werden. Diese Ausschüttung kann indvi-
duell an die GAV unterstellten Arbeitnehmer verteilt werden. (Es besteht die Möglichkeit, den 
Betrag z.B. zu gleichen Teilen an alle Arbeitnehmende auszuschütten oder nur an einzelne 
wertvolle/wichtige Arbeitnehmende.) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Anpassung der Mindestlöhne 

Für das Jahr 2011 werden die Mindestlöhne wie folgt angepasst: 

Monatslöhne 

Mindestlöhne: Landschaftsgärtner Übrige Betriebe 
 bis 31.12.2010 ab 01.01.2011 bis 31.12.2010 ab 01.01.2011 

Vorarbeiter Fr. 4’780.00 Fr. 4’800.00 Fr. 4'600.00 Fr. 4'620.00 
Kundengärtner Fr. 4’420.00 Fr. 4’450.00 Fr. 4'100.00 Fr. 4'130.00 
Gärtner mit FA und 
3 Jahre Berufser-
fahrung 

Fr. 4'150.00 Fr. 4'200.00 Fr. 3'750.00 Fr. 3'750.00 

Gärtner mit FA Fr. 3'855.00 Fr. 3'875.00 Fr. 3'575.00 Fr. 3'575.00 

Gartenarbeiter A Fr. 3'780.00 Fr. 3'800.00 Fr. 3'500.00 Fr. 3'520.00 
Gartenarbeiter B Fr. 3'570.00 Fr. 3'600.00 Fr. 3'400.00 Fr. 3'430.00 
 
Stundenlöhne 

Mindestlöhne: Landschaftsgärtner Übrige Betriebe 
 bis 31.12.2010 ab 01.01.2011 bis 31.12.2010 ab 01.01.2011 

Vorarbeiter Fr. 26.25 Fr. 26.35 Fr. 24.70 Fr. 24.80 
Kundengärtner Fr. 24.30 Fr. 24.45 Fr. 22.00 Fr. 22.15 
Gärtner mit FA und 
3 Jahre Berufser-
fahrung 

Fr. 22.80 Fr. 23.10 Fr. 20.15 Fr. 20.15 

Gärtner mit FA Fr. 21.20 Fr. 21.30 Fr. 19.20 Fr. 19.20 

Gartenarbeiter A Fr. 20.75 Fr. 20.90 Fr. 18.80 Fr. 18.90 
Gartenarbeiter B Fr. 19.60 Fr. 19.80 Fr. 18.25 Fr. 18.40 
 
Die Lohnerhöhungen und die Mindestlohnanpassungen treten für die Verbandsfirmen per 
01.01.2011 in Kraft. 
 
Allen anderen Firmen (AVE-Firmen) empfehlen wir, die Lohnerhöhung ebenfalls per 
01.01.2011 umzusetzen. Diese wird im Laufe des ersten Quartals 2011 vom Bundesrat all-
gemeinverbindlich erklärt. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme und stehen für allfällige Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
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